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Teilrevision Privater Gestaltungsplan
«Wannenthal» - Genehmigung

Gemeinde Horgen

Lage Wannenthal, Kat.-Nrn. 5602, 5766, 11027, 11028

Massgebende - Plan M 1:500 und Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 01.12.2014
Unterlagen

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 01.12.2014

- Pläne und Vorschriften in elektronischer Form

Sachverhalt
Zustimmung Die Gemeindeversammlung Horgen stimmte mit Beschluss vom 11. Dezember 2014 der

Teilrevision des privaten Gestaltungsplans «Wannenthal» zu. Gegen diesen Beschluss
wurden gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Horgen vom 22. Januar 2015
keine Rechtsmifteleingelegt. Mit Schreiben vom 11. März 2015 ersucht die Gemeinde
Horgen um Genehmigung der Vorlage.

Anlass und Zielsetzung Für das Gebiet Wannenthal gilt ein rechtskräftiger, von der Baudirektion am 14. März
der Planung 2007 genehmigtet, Gestaltungsplan. Dieser bezweckt, die baurechtlichen Voraussetzun

gen für eine Wohn- und Gewerbeüberbauung festzulegen. Gemäss Artikel 3 der Bestim
mungen ist die bestehende Fabrik auf dem Grundstück Kat.-Nr. 6012, ein Objekt im kom
munalen Inventar der Denkmalschutzobjekte, zu erhalten.

Gemäss Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV zeigte sich im Zuge der beabsichtigten
baulichen Umsetzung, dass eine Renovation der bestehenden Fabrik wegen der Alt-
lasten und wegen der völlig ungenügenden Qualität des bestehenden Mauerwerks
nicht realisierbar ist. Die Teilrevision des Gestaltungsplans soll diesbezüglich die bau
lichen Voraussetzungen für eine Wohn- und Gewerbeüberbauung und einen Ersatzbau
für das bestehende Fabrikgebäude schaffen. Der Ersatzbau muss sich in seiner Erschei
nung und Materialisierung am bestehenden Bau orientieren und die wichtigsten prägen
den Elemente übernehmen.

Erwägungen
A.. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.
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B. Materielle Prüfung
Zusammenfassung der Mit Verfügung der Baudirektion ARV/37/2007 vom 14. März 2007 wurde der private Ge

Vorlage staltungsplan «Wannenthal» genehmigt. Der Baubereich A umfasst die inventarisierte
Fabrik (Assek.-Nr. 1256), die laut Bestimmung des Gestaltungsplans erhalten bleiben
soll. Die Grundeigentümerin, Hans Oetiker AG, stellte am 10. August 2012 ein Provoka
tionsgesuch betreffend Inventarentlassung des Fabrikgebäudes. Die Entlassung wurde
vom Gemeinderat Horgen mit Beschluss vom 03. Juni 2013 entschieden und daraufhin
von der Zürcherischen Vereinigung für Heimatschutz mit Rekurs angefochten. Mit Ent
scheid vom 03. Dezember 2013 hob das Baurekursgericht den Entlassungsentscheid
des Gemeinderates auf und wies die Angelegenheit zur genaueren Untersuchung der
Schutzwürdigkeit zurück (BRGE lt Nr. 0173/ 2013 E.6.4). Mit Beschluss vom 11. August
2014 (GRB 318/2014) entschied der Gemeinderat erneut, die Fabrik aus dem Inventar
zu entlassen. Er stützte diesen Entscheid auf ein Ergänzungsgutachten zum Ersten.
Auch diesen Entlassungsbeschluss hat der Rekurrent mit Rekurs am 22. September
2014 angefochten (G.-Nr. R2.2014.00115).

Am 15. September 2014 reichte die Gemeinde Horgen die Teilrevision oder Aufhebung
des privaten Gestaltungsplans «Wannenthal» dem ARE zur Vorprüfung ein. Mit Vorprü
fungsbericht vom 01. Dezember 2014 wurde der Gemeinde Horgen mitgeteilt, dass der
allfälligen Teilrevision des Gestaltungsplans «Wannenthal» erst dann eine Genehmigung
in Aussicht gestellt werden kann, wenn eine rechtskräftige Inventarentlassung vorliegt.
Eine ersatzlose Aufhebung des Gestaltungsplans wurde in der Vorprüfung als nicht ge
nehmigungsfähig beurteilt, da auf Stufe Nutzungsplanung die sachgerechte Berücksich
tigung des ISOS jedenfalls eine entsprechende Sondernutzungsplanung für das Gebiet
Neudorf verlangt.

An der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2014 wurde der Teilrevision des
Gestaltungsplans zugestimmt. Die Zürcherische Vereinigung für Heimatschutz focht
am 14. Januar 2015 den Beschluss der Gemeindeversammlung mit Rekurs an. Das Bau
rekursgericht entschied am 17. Februar 2015 eine einstweilige Sistierung des Rekurses,
bis der Genehmigungsentscheid ergangen und nachfolgend zusammen mit dem geprüf
ten Akt veröffentlicht und aufgelegt worden ist ( 5 Abs. 3 rev.PBG), da eine Anfechtung
des kommunalen Festsetzungsbeschlusses vor Ausfällung des Genehmigungsentschei
des verfrüht sei.

Mit Schreiben vom 30. Januar 2015 sowie vom 02. Februar 2015 ersuchten der Gemein
deratHorgen und die Grundeigentümerin Hans OetikerAG beim Baurekursgericht um
Sistierung des Verfahrens bezüglich der Inventarentlassung (G.-Nr. R2.2014.00115), mit
der Begründung, dass während des laufenden Verfahrens seitens der Bauherrschaft ein
Gesuch um Revision des Gestaltungsplans eingereicht wurde und dass im Zusammen
hang des neuerlichen Rekurses zwischen den verschiedenen Verfahren lnventarent
lassung und Änderung Gestaltungsplan im Wannenthal diverse koordinationsrechtliche
Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen seien. Am 03. Februar 2015 wurde das
Verfahren (G.-Nr. R2.2014.00115) vom Baurekursgericht sistiert.

Das Amt für Raumentwicklung teilte mit Schreiben vom 23. Juni 2015 der Gemeinde
Horgen mit, dass die Teilrevisionsvorlage nicht rechtmässig ist und nicht genehmigt
werden kann, da die Inventarentlassung des Fabrikgebäudes im dafür vorgesehenen
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Veifahren nicht rechtskräftig erfolgt ist und die Vorlage des Gestaltungsplans nicht die
Schutzanliegen des ISOS umsetzt oder konkretisiert.

Nach einer Besprechung am 26. August 2015 zwischen der Gemeinde Horgen und dem
Amt für Raumentwicklung nahm die Gemeinde mit Schreiben des Rechtsvertreters der
Gemeinde Horgen vom 31. August 2015 im Rahmen der Anhörung Stellung und reichte
weitere Unterlagen ein.

Im Wesentlichen und sinngemäss machte die Gemeinde geltend, dass die im Anhörungs
entwurf zur Nichtgenehmigung gemachte Feststellung, dass anlässlich der Gemeindever
sammlung man sich nicht, respektive nicht ausreichend mit der Bedeutung des 1805 und
deren Berücksichtigung in der Planung auseinandergesetzt habe, nicht richtig sei. Ge
mäss Bundesgerichtsentscheid “Rüti“ habe das Bundesgericht die formellen Anforderun
gen an eine Auseinandersetzung mit dem ISOS anlässlich einer Gemeindeversammlung
sehr tief angesetzt (BGE 135 II 209, E. 3). Im Rahmen der Vorstellung des Geschäfts
seien von Seiten des Bauvorstandes detaillierte Ausführungen zum ISOS gemacht wor
den. Eine im Protokoll der Gemeindeversammlung protokollierte Wortmeldung habe das
ISOS ebenfalls zum Gegenstand seiner Anträge gemacht und verlangt, dass gestützt
darauf, die Gestaltungsplanänderung verworfen werde.

Aufgrund der Prüfung der neuen und im Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV und den
übrigen Genehmigungsunterlagen nicht dokumentierten Vorbringen der Gemeinde sowie
den ergänzenden Unterlagen (insb. Protokoll der Gemeindeversammlung) änderte das
für die Genehmigung zuständige Amt für Raumentwicklung der Baudirektion (ARE) seine
rechtliche Einschätzung zur Genehmigungsfähigkeit der Planung.

Wesentliche Festlegun- Die Zweckbestimmung des Gestaltungsplans wird so ergänzt, dass ein Ersatzbau für die
gen und Vorschriften bestehende Fabrik — vorbehalten lnventarentlassung —möglich ist. Die festgelegten Bau-

bereiche, die Regelungen zur Baumasse, die Höhenkoten, die Regelung der Erschlies
sung, die Regelung der Umgebung und die Forderung nach einer insgesamt guten Ge
samtwirkung bleiben unverändert. Neu ist, dass bei der Gestaltung der Überbauung der
Liegenschaft darauf geachtet werden soll, dass der Ersatzbau der bestehenden Fabrik
deren Volumetrie und deren baulichen Ausdruck übernimmt. Die wichtigsten prägenden
Gestaltungselemente wie Fensterteilung, Geschossigkeit, Materialisierung sind zu über
nehmen.

Mit den Bestimmungen des privaten Gestaltungsplans, insbesondere der besonders
guten Gesamtwirkung, ist es möglich, den Anliegen des ISOS Rechnung zu tragen.
Wohlverstanden bedeutet dies nicht, dass ein Duplikat der jetzigen Fabrik erstellt
werden muss. Eine zeitgenössische Interpretation der bestehenden Fabrik ist durch
aus zu begrüssen, um die gute Gesamtwirkung und eine architektonische Qualität zu
erreichen.

Ergebnis derVorprüfung Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 01. Dezember 2014 gestellten
Anträgen wurde teilweise entsprochen. Im Vorprüfungsbericht wurde in der Gesamtbeur
teilung darauf hingewiesen, dass aufgrund des im ISOS festgelegten Erhaltungsziels A
für das Gebiet Neudorf, in dem auch der Geltungsbereich des privaten Gestaltungsplans
Wannenthal liegt, eine Genehmigung erst in Aussicht gestellt werden kann, wenn eine
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rechtskräftige Inventarentlassung vorliegt. Wie oben bereits erläutert, ist das Verfahren
bezüglich der Inventarentlassung (G.-Nr. R2.2014.001 15) seit dem 03. Februar 2015
sistiert.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden ( 5 Abs. 1 PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen
und aufzulegen.

Gestützt auf § 2 lit. d und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese
Verfügung eine Gebühr zu erheben.

Die Baudirektion verfügt:

1. Die Teilrevision privater Gestaltungsplan «Wannenthal», welcher die Gemeindever
sammlung Horgen mit Beschluss vom 11. Dezember 2014 zugestimmt hat, wird ge
nehmigt.

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 1‘644.00 (106 528/83100.40.100)
und wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt.

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich
nen. Die angerufenen Beweismiftel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

IV. Die Gemeinde Horgen wird eingeladen

- Dispositiv 1 sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmiftelbelehrung zu ver
öffentlichen

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekurs
gericht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen

- nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen

V. Mitteilung an

- Gemeinde Horgen (unter Beilage von fünf Dossiers)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)
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Gemeindeverwaltung Horgen, Bauamt, Vermessung, Bahnhofstrasse 10, Postfach,

8810 Horgen (Nachführungsstelle)

Suter von Känel Wild AG, Förrlibuckstrasse 30, 8005 Zürich (Rechnungsadressatin)

Amt für
Raumentwicklung

Für den Auszug:
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Nr. 51, Freitag, 22. Dezember 2017    Meldungsnummer: 00222837

Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Teilrevision Privater Gestaltungsplan Wannenthal
Festsetzung

Horgen. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat am 22.09.2015 verfügt:

Die Teilrevision des Privaten Gestaltungsplans Wannenthal wurde von den Stimm-
berechtigten der Gemeinde Horgen an der Gemeindeversammlung vom 11. De-
zember 2014 festgesetzt und von der Baudirektion mit Verfügung vom 22. Sep-
tember 2015 genehmigt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts
vom 12. Dezember 2017 ist die Teilrevision in rechtskraft erwachsen. Die Teilrevi-
sion des Privaten Gestaltungsplans Wannenthal tritt am Tag nach der Publikation
in Kraft.

Gemeinde Horgen

00222837
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